






3.Anderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Oberndorf a. Lech
über den Bebauungsplan für das Baugebiet

,,Gewerbegebiet Oberndorf Nord 1"

Durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Oberndorf a. Lech vom
24.09.2013 wurden 15 Bebauungspläne durch jeweilige Beschlüsse durch
Anderungssatzungen im Punkt,, Einfriedungen" angepasst.

Der Beschluss zu den Anderungsatzungen lag in der Zeit vom 02.10.2013 bis
06.1 1 .2013 öffentlich zur Bekanntmachung aus. Einwendungen wurden nicht
erhoben.

Die Ziffer 8.1 der textlichen Festsetzungen erhält folgende Fassung:

8.1 Als Einfriedungen sind nur offene, sockellose Zäune aus senkrechten Latten oder
Stäben mit einer Höhe von max. 2,0 m zulässig.

Die Satzung tritt somit am 02.10.2013 in Kraft.

Lech, 13.11.2013

Hubert Eberle
(1. Bürgermeister)
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